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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ro 2014/09/0040 E 10. Dezember 2014 RS 2 (hier ohne den ersten Satz)

Stammrechtssatz

Es tri;t zu, dass der VwGH im E VS vom 14. November 2007, 2005/09/0115 vom sogenannten

"Untragbarkeitsgrundsatz" abgegangen ist, und dass der "Untragbarkeitsgrundsatz" auch durch die Dienstrechts-

Novelle 2008 nicht wieder eingeführt worden ist. Mit dieser Novelle wurde vielmehr das Strafbemessungskriterium der

Generalprävention (Bemessung der Strafe soweit dies erforderlich ist um der Begehung von DienstpBichtverletzungen

durch andere Beamte entgegenzuwirken) neben jenem der Spezialprävention (Bemessung der Strafe soweit dies

erforderlich ist um der Begehung von weiteren DienstpBichtverletzungen durch den Beschuldigten entgegenzuwirken)

in das Gesetz eingeführt. Beide Gesichtspunkte müssen bei der Strafbemessung ausgehend von der Schwere der

DienstpBichtverletzung ebenso wie die Erschwerungs- und die Milderungsgründe im Rahmen einer

Gesamtbetrachtung Berücksichtigung Dnden (vgl. E 15.12.2011, 2011/09/0105). Wenn es, wie auch in den

Gesetzeserläuterungen ausgeführt, nunmehr möglich ist, "bei besonders schweren DienstpBichtverletzungen allein

schon aus generalpräventiven Gründen eine Entlassung auszusprechen" (vgl. 1 BlgNR 24. GP., 5) so bedeutet dies noch

nicht, dass bei besonders schweren DienstpBichtverletzungen Milderungsgründe nicht auch zu berücksichtigen wären

und die Strafbemessung nicht auch hier in einer Gesamtbetrachtung insbesondere sowohl der Erschwerungsgründe

als auch der Milderungsgründe unter Einbeziehung und Würdigung aller für die Ausmessung der Strafe gemäß § 93

Abs. 1 BDG 1979 maßgeblichen Gesichtspunkte geboten wäre.
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